7. SEPTEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde in Bezug auf die Möglichkeit für Interesse habende Dritte, dem Verfahren vor der Streitsachenkammer beizutreten und Berufung gegen eine Entscheidung der Streitsachenkammer einzulegen


(Belgisches Staatsblatt vom 21. Februar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


7. SEPTEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde in Bezug auf die Möglichkeit für Interesse habende Dritte, dem Verfahren vor der Streitsachenkammer beizutreten und Berufung gegen eine Entscheidung der Streitsachenkammer einzulegen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 71 des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Interesse habende Dritte im Sinne von Artikel 108 § 3 Absatz 2, deren Interessen durch das in Absatz 1 erwähnte Widerspruchsverfahren beeinträchtigt werden könnten, können dem Verfahren beitreten."


Art. 3 - Artikel 90 desselben Gesetzes wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Interesse habende Dritte im Sinne von Artikel 108 § 3 Absatz 2, deren Interessen durch das in Absatz 1 erwähnte Widerspruchsverfahren beeinträchtigt werden könnten, können dem Verfahren beitreten."


Art. 4 - Artikel 98 desselben Gesetzes wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Interesse habende Dritte im Sinne von Artikel 108 § 3 Absatz 2, deren Interessen durch das Verfahren zur Sache beeinträchtigt werden könnten, können dem Verfahren beitreten."


Art. 5 - Artikel 108 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Interesse habende Dritte können binnen dreißig Tagen nach Veröffentlichung einer Entscheidung der Streitsachenkammer auf der Website der Datenschutzbehörde gegen diese Entscheidung Berufung beim Märktegerichtshof einlegen.

Unter "Interesse habender Dritter" versteht man eine Person, die nicht Partei des Verfahrens vor der Streitsachenkammer war, die aber aufgrund einer Entscheidung der Streitsachenkammer einen persönlichen, unmittelbaren, sicheren, gegenwärtigen und rechtmäßigen Schaden erleidet und insofern ein Interesse an der Einlegung einer Berufung gegen diese Entscheidung nachweist."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 7. September 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
A. DE CROO

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

Der Staatssekretär, beauftragt mit dem Schutz des Privatlebens
M. MICHEL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

